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res-Primärenergiebedarf nach § 18 GEG um maximal 33 Pro-
zent überschreitet und die Höchstwerte der mittleren Wär-
medurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Um-
fassungsfläche nach Anlage 3 des GEG einhält. Freiwillige 
Maßnahmen, wie sie in dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) oder dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) 
aufgeführt sind, sind ebenfalls förderfähig und sollen von den 
Anmeldenden möglichst umgesetzt werden. Diese Anforde-
rungen an die energetische Qualität von Sanierungsmaßnah-
men gelten nicht, wenn der Anteil des geänderten Bauteils 
nicht mehr als 10 vom Hundert des gesamten Bauteils betrifft.

Neubauten und im Regelfall auch Erweiterungsbauten müssen 
mindestens den energetischen Anforderungen des Effizienzge-
bäudes 55 der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) entspre-
chen. Die Einhaltung dieser Voraussetzungen ist von der Kom-
mune im Rahmen der Anmeldung und des Verwendungsnach-
weises zu bestätigen.“ 

6. In Nr. 5.15 wird die Angabe „o.ä.“ durch die Angabe „oder Ähnli-
ches“ ersetzt und nach dem Wort „Form“ die Angabe „, beispiels-
weise durch Veröffentlichungen in der Presse,“ eingefügt.

7. In Nr. 7.2 wird die Angabe „Anmeldenden“ durch die Angabe 
„Kommunen“ ersetzt.

8. In Nr. 7.5 wird die Angabe „voraussichtlich im“ durch die Angabe 
„ab dem“ ersetzt.

9. Nr. 9.1.1 wird wie folgt geändert:
a) Die Angabe „in der Regel“ wird durch die Angabe „in den 

Jahren 2022 bis 2025 jährlich in der Regel jeweils“ ersetzt.
b) Die Angabe „des folgenden Monats“ durch die Angabe 

„Dezember“ ersetzt.
10. In Nr. 9.2.1 wird nach dem Wort „können“ die Angabe „viertel-

jährlich“ und nach dem Wort „Monat“ die Angabe „Januar, April, 
Juli und Oktober der Jahre 2022 bis 2025“ eingefügt. Die Angabe 
„4.2“ wird durch die Angabe „3.3“ ersetzt.

11. In Nr. 9.2.3 wird die Angabe „2023“ durch die Angabe „2025“ er-
setzt.

12. In Nr. 9.3.1 wird die Angabe „(nach § 10 Abs. 2 der VV-KInvFG)“ 
gestrichen.

13. In Nr. 9.3.3 wird die Angabe „§ 18 Abs. 2 VOL/B“ durch die Anga-
be „§ 18 Nr. 2 Abs. 2 VOL/B“ ersetzt.

14. In Nr. 10.1.2 wird die Angabe „entsprechenden“ gestrichen und 
nach dem Satz 4 die neuen Sätze 5 bis 8 „Dem Land wird das 
ausschließliche, räumlich, zeitlich und inhaltlich nicht beschränk-
te Nutzugsrecht der einzureichenden Fotos übertragen. Das Nut-
zungsrecht umfasst insbesondere die in § 15 UrhG genannten 
Nutzungsarten sowie das Recht zu Bearbeitungen, Umgestaltun-
gen und deren Veröffentlichung und Verwertung. Das Land hat 
das Recht, Dritten Nutzungsrechte einzuräumen oder zu übertra-
gen. Die Kommune steht dafür ein, dass die Fotos frei von Rech-
ten Dritter sind.“ eingefügt. 

15. In Nr. 10.1.3 wird die Angabe „2024“ durch die Angabe „2026“ er-
setzt.

16. In Nr. 10.2.1 wird die Angabe „zu den Stichtagen ab 31. Dezem-
ber 2020 weiterhin“ durch die Angabe „jeweils zum 30. Juni und 
31. Dezember eines Jahres“ ersetzt.

17. In Nr. 10.2.3 wird die Angabe „2024“ durch die Angabe „2026“ er-
setzt.

18. In Nr. 11.2 wird die Angabe „2024“ jeweils durch die Angabe 
„2026“ ersetzt.

19. In Nr. 11.4 wird die Angabe „2024“ durch die Angabe „2026“ er-
setzt.

20. In Nr. 13 wird die Angabe „Der Zuwendungsempfänger hat bei der 
Erteilung von Aufträgen, wenn die Zuwendung oder bei Finanzie-
rung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung 
mehr als 100.000 Euro beträgt, Teil 1 des Gemeinsamen Rund-
erlasses zum öffentlichen Auftragswesen (Vergabeerlass) des für 
das Vergaberecht zuständigen Ministeriums und die §§ 10 Abs. 3 
bis 5, 11 Abs. 1 sowie 15 Abs. 1 und 2 des Hessischen Vergabe- 
und Tariftreuegesetzes einzuhalten“ gestrichen.

II. Inkrafttreten
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Bekanntma-
chung mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.

Wiesbaden, den 14. Juli 2022
Hessisches Ministerium der Finanzen
FV5013 A-001-IV4/10
– Gült.-Verz. 3352 –
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Änderung der Förderrichtlinie zur Umsetzung des Inves-
titionsprogramms der HESSENKASSE – Förderrichtlinie 
HESSENKASSE –
Bezug: Förder r icht l in ie vom 28. Dezember 2018 (St Anz. 

2019 S. 75), geänder t durch Erlass vom 30. Dezem-
ber 2019 (StAnz. 2020 S. 165)

I. Änderung der Förderrichtlinie zur Umsetzung des Inves-
titionsprogramms HESSENKASSE

1. In Nr. 1 wird die Angabe „(GVBl. Seite 60)“ durch die An-
gabe „(GVBl. S. 60), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. Juni 2020 (GVBl. S. 462),“ ersetzt.

2. In Nr. 6.1 Satz 1 werden nach dem Wort „Form“ die Wörter 
„, beispielsweise durch Veröffentlichungen in der Presse,“ ein-
gefügt.

3. Nr. 4.4 Satz 1 wird wie folgt gefasst: „Anforderungen an die 
Energieeffizienz, die sich aus der Energieeinsparverordnung 
(EnEV), dem Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EE-Wär-
meG) oder dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) ergeben, müs-
sen eingehalten werden.“

II. Inkrafttreten
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Bekanntma-
chung mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.

Wiesbaden, den 14. Juli 2022
Hessisches Ministerium der Finanzen
FV5015 A-001-IV3/10
– Gült.-Verz. 3352 –

StAnz. 31/2022 S. 888
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Erlass zu den Kommunalinvestitionsprogrammen I und II 
sowie dem Investitionsprogramm der HESSENKASSE
Bezug: Förderrichtlinie zur Umsetzung des Gesetzes zur Stär-

kung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Kran-
kenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionspro-
gramm – Förderr ichtlinie KIP Kommunen – (StAnz. 
2022 S. 887)
Förderrichtlinie zur Umsetzung des zweiten Teils des Ge-
setzes zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommu-
nen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinves-
titionsprogramm – Förderrichtlinie KIP Schule – (StAnz. 
2022 S. 887)
Förderr ichtlinie zur Umsetzung des Investit ionspro-
gramms der HESSENKASSE – Förderrichtlinie HES-
SENKASSE – (StAnz. 2022 S. 888)

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie und des 
Flüchtlingszuzugs aus der Ukraine auf die Abwicklung der Kom-
munalen Investitionsprogramme I und II sowie des Investitions-
programms der HESSENKASSE durch die Kommunen wird die 
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) im Rahmen 
der Ausführung dieser Programme angewiesen, bei nicht recht-
zeitig vorgelegten Verwendungsnachweisen das Ermessen wie 
folgt auszuüben:

I. Ermessensausübung bis zum 31. August 2022
Bis zum 31. August 2022 werden Rückforderungsansprüche we-
gen nicht rechtzeitig vorgelegter Verwendungsnachweise grund-
sätzlich nicht geltend gemacht oder durchgesetzt.
Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Eingangs des Verwendungs-
nachweises bei der WIBank bis zum 31. August 2022.

II. Ermessensausübung ab dem 1. September 2022
Ab dem 1. September 2022 werden Rückforderungsansprüche 
wegen nicht rechtzeitig vorgelegter Verwendungsnachweise gel-
tend gemacht und durchgesetzt. Hierbei gelten die nachfolgenden 
ermessensleitenden Grundsätze:
1. Die Zuwendung wird nach Maßgabe der Ziffer 4. zurückgefor-

dert, wenn die Kommune die nicht rechtzeitige Vorlage des 
Verwendungsnachweises zu vertreten hat.
An einem Vertretenmüssen der Kommune fehlt es insbeson-
dere, wenn
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– die Gründe für die Verzögerung außerhalb der Weisungs- 
und Organisationshoheit der Kommune liegen,

– die Verzögerung auf einem Personalengpass beruht, der 
ursächlich auf die Corona-Virus-Pandemie oder die Bewäl-
tigung des Flüchtlingszuzugs aus der Ukraine zurückzufüh-
ren ist.

2. Der Nachweis nach Ziffer 1. obliegt der Kommune. Hierzu sind 
bei der WIBank geeignete Unterlagen einzureichen, zum Bei-
spiel zum Nichtvorliegen eines Gutachtens zur energetischen 
Wirkung einer Maßnahme trotz Beauftragung und Mahnung 
oder Amtsverfügungen zum Einsatz des Personals.

3. Im Zweifel ist der Verwendungsnachweis nach Rücksprache 
mit der WIBank unvollständig einzureichen und etwaige feh-
lende Bestandteile binnen zwei Monaten nachzureichen. Da-
rüber hinaus gehende Fristverlängerungen können nur unter 
Darlegung der unter 1. aufgeführten Gründe einmalig und 
grundsätzlich nur für bis zu sechs Monate gewährt werden.

4. Wenn eine Rückforderung erfolgt, werden für jeden vollen Ka-
lendermonat der Fristüberschreitung 1 Prozent des Gesamt-
betrages der Fördermittel zurückgefordert, mindestens jedoch 
1.000 Euro und höchstens 25.000 Euro.

Dieser Erlass tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Wiesbaden, den 14. Juli 2022
Hessisches Ministerium der Finanzen
FV5013 A-001-IV4/10
– Gült.-Verz. 3352 –
FV5015 A-001-IV3/10
– Gült.-Verz. 3352 –

StAnz. 31/2022 S. 888

Weiterverwendung von landeseigenen beweglichen Sachen
Bezug: Richtlinien über die Aussonderung und Verwertung von 

landeseigenen beweglichen Sachen – Verwertungsricht-
linien –VerwR – vom 16. Februar 2009 (StAnz. S. 459)

Folgende Gegenstände werden zur Weiterverwendung bei 
einer anderen Stelle der Landesverwaltung angeboten:
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Lfd. 
Nr. Anzahl

Materialbezeichnung 
(mit Hersteller, Fabrikat, Typ, Baujahr 

usw.)
Zustand 

des Materials Abgebende Stelle/Lagerort

1 58
Atemalkoholvortestgerät Dräger 5510,
Geräte müssen kalibriert werden

funktionsfähig

Polizeipräsidium Mittelhessen
Zentrale Dienste Z33
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Anprechpartnerin: Frau Heß
Tel.: 0641/7006-4330
E-Mail: Abt-Z33.ppmh@polizei.hessen.de

2

190 

1 

39 
 

 

Thonet Freischwingerstuhl mit Armlehne,  
Bezug: Velour dunkelbraun, Gestell: silbergrau
Besprechungstisch (in der Mitte teilbar) mit 
Metallgestell, BxHxT 500 x 70 x 120 cm
Polsterstuhl ohne Armlehne mit Vierkantge-
stell, Hersteller Malscher SitzMöbel, 27 blaue 
und 8 rote
Die Sachen können ab Mitte August abgegeben 
werden.

verwendungsfähig

Hessisches Ministerium des Innern und für 
Sport
Z9 Zentrale Dienste
Friedrich-Ebert-Allee 12
65185 Wiesbaden
Ansprechpartnerin: Frau Belkin
Tel.: 0611/353-1052
E-Mail:
Z9-Zentraler-Service@hmdis.hessen.de

3 1 Trennschleifmaschine Firma Stihl,  
Modell TS 400, benzinbetrieben gut/funktionsfähig

Justizvollzugsanstalt Weiterstadt
Vor den Löserbecken 4
64331 Weiterstadt
Ansprechpartnerin: Frau Klostermann
Tel.: 06150/102-1420
E-Mail: jennifer.klostermann@ 
jva-weiterstadt.justiz.hessen.de

4 105 Schreibtisch Metra 160 x 80 cm. Baujahr 2004 verwendungsfähig

Finanzamt Gießen
Schubertstraße 60
35392 Gießen
Ansprechpartner: Frau Uhlmann/Herr Bley
Tel.: 0641/480018-16/-18
E-Mail: Juliette.Uhlmann@fa-gis.hessen.de/
thomas.bley@fa-gis-.hessen.de


